
 
 
 
 
 
 
 

AUSKÜNFTE / ERREICHBARKEIT 
 
Für detaillierte Informationen über unsere Dienstleistungen und weitere 
Auskünfte wenden Sie sich an: 
 
Krebsliga Schaffhausen 
Sozialberatung 
Frau Corinne Ullmann 
Rheinstrasse 17 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45 
E-Mail: info@krebsliga-sh.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
Unsere Angebote finanzieren wir mit Spenden, Mitgliederbeiträgen und 
Legaten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Krebsliga Schaffhausen 
8200 Schaffhausen                                             Postkonto 82-3096-2 

 

   
 

 
 
 

BRUST-EXOPROTHESEN 
 
Zahlreiche brustoperierte Frauen ziehen eine Prothese dem chirurgi-
schen Wiederaufbau der Brust vor. Eine gut sitzende, in Form und 
Grösse passende Prothese kann die Rückkehr in den Alltag wesent-
lich erleichtern. Dies gilt nicht nur für Frauen, die eine Totaloperation 
hinter sich haben. Auch bei Brust erhaltenden Operationen sind Teil-
Prothesen sinnvoll, vermag doch das Tragen einer Prothese Rücken-
problemen und Haltungsschäden vorzubeugen. 
 
Die Auswahl an verschiedenen Brustprothesen ist gross, die Wahl des 
passenden Sanitäts- oder Orthopädiegeschäfts nicht einfach. 
 
Kompetente Beratung durch gut ausgebildetes Fachpersonal finden 
Sie in folgenden Geschäften (alphabetische Reihenfolge): 
 
- Beldona AG, Vorstadt 28, 8200 Schaffhausen 

Tel. 052 624 76 65 
 

- Ortho-Team Stastny AG, Vorstadt 67, 8200 Schaffhausen 
Frau S. Stastny, Tel. 052 625 21 12 resp. Tel. 071 222 63 44 

 

 

- Sanitätsgeschäft Beck AG, Stadthausstr. 12b, 8401 Winterthur 
Tel. 052 212 65 50 

 

 

- Volksapotheke, Buchsbaumpassage 8, 8200 Schaffhausen 
Frau B. Steffen, Abteilung Orthopädie, Tel. 052 620 13 62 
 

Es ist empfehlenswert, sich telefonisch anzumelden, damit für die Be-
ratung und Anpassung genügend Zeit zur Verfügung steht. Frau S. 
Stastny und Frau B. Steffen bieten auf Anfrage hin auch Beratungs-
gespräche im Kantonsspital oder bei den Patientinnen zu Hause an. 

 



 
 
 

KOSTEN 
 
Die Kosten einer Brust-Exoprothese übernimmt 
 
- die Invalidenversicherung bei Personen, welche das AHV-Alter noch 

nicht erreicht haben, bis zu einem Betrag von Fr. 400.-- (bei einseiti-
ger Versorgung) bzw. Fr. 800.-- (bei beidseitiger Versorgung) pro 
Kalenderjahr. Für Prothesenzubehör, spezielle Büstenhalter und 
Kleideränderungen vergütet die Invalidenversicherung Fr. 100.-- 
(bei einseitiger Versorgung) bzw. Fr. 200.-- (bei beidseitiger Versor-
gung) pro Kalenderjahr. 

 
Altersrentnerinnen, denen vor Erreichen des AHV-Alters eine Brust-
prothese von der IV zugesprochen wurde, erhalten diese weiterhin 
in gleichem Umfang (Besitzstandgarantie). 

 

- die Krankenversicherung im Rahmen der Grundversicherung bei 
Personen im AHV-Alter sowie bei Personen, welche die versiche-
rungsmässigen Voraussetzungen der IV nicht erfüllen, bis zu einem 
jährlichen Betrag von Fr. 360.-- pro Seite abzüglich 10 % der die 
Franchise übersteigenden Kosten. Für Zubehör und spezielle Büs-
tenhalter zur definitiven Brust-Exoprothese vergütet die Kranken-
versicherung zudem Fr. 90.-- pro Kalenderjahr. 
 
Bezügerinnen von Ergänzungsleistungen haben Anspruch auf die 
Rückerstattung der Kostenbeteiligungen (Selbstbehalt und Franchi-
se), die im Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung anfal-
len. 

 
Einzelne Krankenkassen gewähren im Rahmen von Zusatzversiche-
rungen Beiträge an die von der Invaliden- resp. obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung nicht gedeckten Kosten von Prothesen sowie 
von Zubehör. Personen, die eine Zusatzversicherung abgeschlossen 
haben, wird empfohlen, ein entsprechendes Gesuch um Übernahme 
dieser Kosten zu stellen. 
 

 
 

   
 
 

VORGEHEN 
 
Formulare für ein Gesuch um Kostenübernahme an die Invalidenversi-
cherung können beim Sozialversicherungsamt des Kantons Schaff-
hausen, Oberstadt 9, 8200 Schaffhausen, oder bei der Krebsliga 
Schaffhausen bezogen werden. 
 
Ist die Krankenversicherung leistungspflichtig, so ist eine Kopie der 
Rechnung zusammen mit einer ärztlichen Bescheinigung der zustän-
digen Krankenkasse einzureichen. 
 
 

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 
 
Bei Vorliegen einer finanziellen Notlage leistet die Krebsliga Schaff-
hausen einen Beitrag an die von den Sozialversicherungen nicht ge-
deckten Kosten einer Brust-Exoprothese sowie an die Kosten von Zu-
behör. 

 

 


